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BEZÜGE DES VORSTANDS 

Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands entspricht den 

gesetzlichen Vorgaben des Aktiengesetzes sowie den Emp-

fehlungen und im Wesentlichen den Anregungen des 

Deutschen Corporate Governance Kodex. Das Vergütungs-

system wurde zuletzt vom Präsidium des Aufsichtsrats in 

seiner Sitzung vom 5. Juli 2007 erörtert; Änderungen 

wurden dem Aufsichtsrat nicht vorgeschlagen. 

Die Mitglieder des Vorstands erhalten eine fixe Vergü-

tung in Höhe von insgesamt 4.810.736 € (Vorjahr: 

5.009.987  €). Die fixen Bezüge umfassen in unterschiedli-

chem Umfang auch eine Vergütung für die Übernahme von 

Mandaten bei Konzerngesellschaften sowie Sachzuwen-

dungen, die insbesondere in der Überlassung von Dienst-

wagen und der Gewährung von Versicherungsschutz  

bestehen. Auf die Sachzuwendungen entfallende Steuern 

wurden im Wesentlichen von der Volkswagen AG getragen. 

Durch die fixen Bestandteile ist eine Grundvergütung 

gewährleistet, die dem Vorstandsmitglied gestattet, seine 

Amtsführung an den wohlverstandenen Interessen des 

Unternehmens und den Pflichten eines ordentlichen 

Kaufmanns auszurichten, ohne in Abhängigkeit von ledig-

lich kurzfristigen Erfolgszielen zu geraten. 

 

VORSTANDSVERGÜTUNGEN 

 
       

 

 Fix Variabel Aktienoptionen 

ausgeübt 

Gesamt Gesamt 

 €    2007 2006 

 Martin Winterkorn 1.225.996 3.700.000 219.500
1
 5.145.496 1.926.083 

 Wolfgang Bernhard 146.417 – 398.150 544.567 3.109.773 

 Francisco Javier Garcia Sanz 848.926 1.800.000 219.500
1
 2.868.426 1.724.713 

 Jochem Heizmann
2
 838.936 1.750.000 – 2.588.936 – 

 Horst Neumann 873.472 1.800.000 – 2.673.472 1.735.527 

 Hans Dieter Pötsch 876.989 1.800.000 – 2.676.989 1.744.852 

       

 

Im Vorjahr aus dem Vorstand 

ausgeschieden – – – – 3.525.989 

  4.810.736 10.850.000 837.150 16.497.886 13.766.937 
       

1 Automatische Wandlung nach Ablauf des Wandelzeitraums. 

2 Ab 11. Januar 2007. 

Vergütungsbericht 
(Teil des Lageberichts) 

In diesem Kapitel finden Sie die individualisierte und nach Bestandteilen 

aufgegliederte Aufstellung der Vergütungen von Vorstand und Aufsichtsrat 

der Volkswagen AG sowie individualisierte Angaben zur Altersvorsorge. 

Darüber hinaus werden die Grundzüge des Vorstandsvergütungssystems  

und die Ausgestaltung des Aktienoptionsprogramms erläutert. 
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Andererseits gewährleisten variable Bestandteile, die 

unter anderem vom wirtschaftlichen Ergebnis des Unter-

nehmens abhängen, eine Interessengleichheit zwischen 

Vorstand und den übrigen Stakeholdern.  

Die jedem Vorstandsmitglied gezahlte variable Jahres-

sondervergütung enthält jährlich wiederkehrende, an den 

geschäftlichen Erfolg des Unternehmens gebundene 

Komponenten. Sie orientiert sich im Wesentlichen an den 

erzielten Ergebnissen und der wirtschaftlichen Lage des 

Unternehmens. 

Einmalige an den Geschäftserfolg gebundene variable 

Komponenten der Vorstandsvergütung werden nicht  

gewährt.  

Als variable Vergütungskomponenten mit langfristiger 

Anreizwirkung dienen Aktienoptionen.  

Aktienoptionen wurden bis zum Jahr 2006 an den Vor-

stand, das Top-Management im Konzern und die Mitarbei-

ter der Volkswagen AG ausgegeben. 

Alle derzeitigen Mitglieder des Vorstands waren danach 

berechtigt, Wandelschuldverschreibungen zu zeichnen, 

deren Anreizwirkung fortdauert. Die Wandlungsrechte 

beziehen sich auf die Kursentwicklung der Volkswagen 

Stammaktie. Zum 31. Dezember 2007 bestanden noch 

Wandlungsrechte aus den Tranchen 5 bis 8. Jede Tranche 

des Aktienoptionsplans gewährte Vorstandsmitgliedern 

das Recht, bis zu 500 nicht übertragbare Wandelschuld-

verschreibungen für je 2,56 € zu zeichnen, die einen  

Anspruch auf maximal 5.000 Stammaktien verbriefen. 

Sofern ein Vorstandsmitglied zum Zeitpunkt der Ausgabe 

der jeweiligen Tranche Mitglied des Top-Managements  

war, konnte es – wie die anderen Top-Manager – bis zu 

500 nicht übertragbare Wandelschuldverschreibungen für 

je 2,56 € zeichnen, die einen Anspruch auf maximal 5.000 

Stammaktien verbriefen. Voraussetzung für die Teilnahme 

an diesem Aktienoptionsplan war die Einbringung von 

5.000 bis 25.000 € in Zeit-Wertpapiere, abhängig von der 

Anzahl der zu erwerbenden Wandelschuldverschreibun-

gen. Der Aktienoptionsplan ist im Wesentlichen wie folgt 

ausgestaltet: Die Basis für die Ermittlung des Wandlungs-

preises (Basiswandlungspreis) einer Tranche bildet der 

Durchschnittskurs der Xetra-Schlusskurse der Volkswagen 

Stammaktie an den fünf Börsentagen, die der jeweiligen 

Entscheidung über die Ausgabe von Wandelschuldver-

schreibungen vorausgehen. Die Wandlung kann erstmalig 

nach einer Sperrfrist von 24 Monaten und dann bis zum 

Ablauf von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Ausgabe der 

Wandelschuldverschreibungen erfolgen. Der Wandlungs-

preis beträgt zunächst 110 % des Basiswandlungspreises 

und erhöht sich sodann jährlich um fünf Prozentpunkte. 

Der Vorstand darf seine Wandlungsrechte nur drei Mal im 

Jahr innerhalb von vierwöchigen Ausübungsfenstern 

wahrnehmen, die jeweils mit einem öffentlichen Berichts-

termin der Volkswagen AG beginnen. Der Aktienoptions-

plan ist damit auf anspruchsvolle, relevante Vergleichs-

parameter im Sinne des Deutschen Corporate Governance 

Kodex ausgerichtet. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus 

der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 16. April 

2002, in der die Ermächtigung zur Durchführung des 

Aktienoptionsplans erteilt wurde. Der Aktienoptionsplan 

ist in der Anhangangabe 21 Eigenkapital beschrieben. 

 

 

 

GEWÄHRTE AKTIENOPTIONEN 

 
         

  

Vortrag 

01.01. 

Eingebracht Ausgeübt Zurück-

gegeben 

Bestand 

31.12. 

Zeitwert 

der 

Optionen 

2007 in € 

Zeitwert 

der 

Optionen 

2006 in € 

 Martin Winterkorn 2.500 – 500* – 2.000 2.010.600 508.950 

 Wolfgang Bernhard 1.000 – 500 500 – – 192.000 

 Francisco Javier Garcia Sanz 2.500 – 500* – 2.000 2.010.600 508.950 

 Jochem Heizmann – 1.000 – – 1.000 965.950 – 

 Horst Neumann 1.000 – – – 1.000 952.400 203.700 

 Hans Dieter Pötsch 2.000 – – – 2.000 2.010.600 415.400 

         

  9.000 1.000 1.500 500 8.000 7.950.150 1.929.950 
         

* Automatische Wandlung nach Ablauf des Wandelzeitraums. 
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Die Gestaltung des Aktienoptionsplans zielt darauf ab, 

dem Vorstand – wie auch allen anderen Mitarbeitern – 

einen an der Kurssteigerung der Aktie orientierten Vergü-

tungsbestandteil einzuräumen. Er soll damit zur Erhö-

hung der Wertschöpfung und des Unternehmenswerts 

beitragen. Darüber hinaus ist der Aktienoptionsplan ein 

übliches Instrument zur Gewinnung und Bindung von 

Vorstandsmitgliedern. Eine nachträgliche Änderung der 

Erfolgsziele oder der Vergleichsparameter des Aktien-

optionsplans ist ausgeschlossen. 

Unangemessene Zuflüsse aus den Aktienoptionen sind 

wegen der Verknüpfung mit der Entwicklung des Kurses 

der Volkswagen Stammaktie und der Beschränkung der 

Bezugsrechte je Tranche nicht zu erwarten. Der Aufsichts-

rat wird sich im Sinne der Umsetzung der Empfehlung des 

Deutschen Corporate Governance Kodex bei außerordent-

lichen, nicht vorhergesehenen Entwicklungen mit den 

Mitgliedern des Vorstands über eine Begrenzungsmög-

lichkeit (Cap) verständigen. 

 

LEISTUNGEN NACH BEENDIGUNG DER TÄTIGKEIT 

Im Falle der Beendigung ihrer Tätigkeit sind den Mitglie-

dern des Vorstands ein Ruhegehalt beziehungsweise eine 

Hinterbliebenenversorgung sowie die Nutzung von 

Dienstwagen zugesagt. 

Die nach Ausscheiden aus dem Unternehmen zu  

gewährende Altersversorgung ist bei einem Austritt auf 

Veranlassung des Unternehmens sofort und im Übrigen 

mit Vollendung des 63. Lebensjahrs zu zahlen. Bis zum  

63. Lebensjahr gegebenenfalls von anderer Stelle bezogene 

Vergütungen sind auf den Versorgungsanspruch bis zu 

einem bestimmten Festbetrag anzurechnen. 

Das Ruhegehalt ergibt sich aus einem Prozentsatz des 

fixen Grundgehalts, welches den wesentlichen Anteil der 

in der Tabelle auf Seite 100 angegebenen individuellen 

fixen Vorstandsvergütungen ausmacht. Zum Jahresende 

2007 haben die Herren Winterkorn und Garcia Sanz einen 

Ruhegehaltsanspruch von 70 %, Herr Heizmann von 62 % 

und die Herren Neumann und Pötsch von 60 % ihres fixen 

Grundgehalts erreicht. 
Der individuelle Prozentsatz steigt mit jedem Jahr der 

Unternehmenszugehörigkeit ausgehend von einem Pro-

zentsatz von 50 % um 2 Prozentpunkte bis zu einer vom 

Präsidium des Aufsichtsrats festgelegten Höchstgrenze 

von 70 % an. 

Bei Krankheit besteht ein Anspruch auf eine 6-mona-

tige Fortführung der normalen Bezüge und bei Dienstun-

fähigkeit auf das Ruhegehalt. Die Hinterbliebenen erhalten 

66 2/3 % Witwenrente beziehungsweise 20 % Waisengeld 

bezogen auf das Ruhegehalt des ehemaligen Vorstands. 

Herr Dr. Bernhard hat im Zusammenhang mit seinem 

Ausscheiden aus dem Vorstand insgesamt einen Betrag 

von 5,95 Mio. € erhalten. Darüber hinaus bestehen keine 

Ansprüche auf Ruhegehalt beziehungsweise Hinterblie-

benenversorgung gegen die Volkswagen AG. 

Am 31. Dezember 2007 betrugen die Pensionsver-

pflichtungen nach IAS 19 für Mitglieder des Vorstands 

30.334.447 € (Vorjahr: 21.907.510 €). Die Dynamisierung 

der laufenden Renten erfolgt analog der Dynamisierung 

des höchsten Tarifgehalts, sofern die Anwendung des  

§ 16 BetrAVG nicht zu einer stärkeren Anhebung führt. 

Ausgeschiedene Mitglieder des Vorstands und ihre 

Hinterbliebenen haben 8.688.685 € (Vorjahr: 10.189.421 €) 

erhalten. Für diesen Personenkreis bestanden Verpflich-

tungen für Pensionen von 107.971.788 € (Vorjahr: 

118.976.976 €). 
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BEZÜGE DES AUFSICHTSRATS 

Die Bezüge des Aufsichtsrats der Volkswagen AG betragen 

in Abhängigkeit von der für das Geschäftsjahr 2007 aus-

zuschüttenden Dividende 4.276.167 € (Vorjahr: 

2.843.267 €). Sie setzen sich aus fixen Vergütungsbestand-

teilen (inklusive Sitzungsgelder) von 307.192 € (Vorjahr: 

306.142 €) sowie variablen Vergütungsbestandteilen von 

3.968.975 € (Vorjahr: 2.537.125 €), entsprechend der 

geltenden Satzungsbestimmung, zusammen. 

 

 

 

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNGEN 

 
      

  Fix Variabel Gesamt Gesamt 

 €   2007 2006 

 Ferdinand K. Piëch 25.000 412.500 437.500 295.000 

 Jürgen Peters
1
 19.000 275.000 294.000 199.000 

 Andreas Blechner (bis 19.04.2007)
1
 4.817 41.632 46.449 103.000 

 Elke Eller (bis 30.09.2007)
1
 12.750 154.688 167.438 142.800 

 Michael Frenzel 16.000 206.250 222.250 142.800 

 Babette Fröhlich (ab 25.10.2007)
1
 2.475 33.802 36.277 – 

 Hans Michael Gaul 16.000 206.250 222.250 129.067 

 Jürgen Großmann 12.000 137.500 149.500 67.200 

 Holger P. Härter 19.000 275.000 294.000 121.333 

 Walter Hirche
2
 13.000 137.500 150.500 103.000 

 Peter Jacobs (ab 19.04.2007)
1
 7.183 95.868 103.051 – 

 Olaf Kunz
1
 13.000 137.500 150.500 103.000 

 Günter Lenz (bis 31.07.2007)
1
 7.500 80.208 87.708 103.000 

 Peter Mosch
1
 13.000 137.500 150.500 98.467 

 Ulrich Neß (bis 19.04.2007) 4.725 62.448 67.173 143.800 

 Roland Oetker 19.000 275.000 294.000 184.600 

 Bernd Osterloh
1
 16.000 206.250 222.250 151.000 

 Heinrich von Pierer 12.000 137.500 149.500 103.000 

 Wolfgang Ritmeier (ab 19.04.2007) 10.275 143.802 154.077 – 

 Heinrich Söfjer (ab 03.08.2007)
1
 4.467 56.527 60.994 – 

 Jürgen Stumpf
1
 12.000 137.500 149.500 103.000 

 Bernd Wehlauer
1
 16.000 206.250 222.250 151.000 

 Wendelin Wiedeking 16.000 206.250 222.250 136.333 

 Christian Wulff
2
 16.000 206.250 222.250 151.000 

      

 Im Vorjahr ausgeschiedene Aufsichtsräte – – – 111.867 

 Summe 307.192 3.968.975 4.276.167 2.843.267 
      

1 Die Arbeitnehmervertreter haben erklärt, ihre Aufsichtsratsvergütung nach den Richtlinien des Deutschen Gewerkschaftsbundes an die Hans-Böckler-Stiftung 

abzuführen. 

2 Die durch das Land Niedersachsen entsandten Aufsichtsratsmitglieder sind gemäß § 5 Abs. 3 Niedersächsisches Ministergesetz verpflichtet, ihre Aufsichtsratsvergü-

tung bis auf 5.500 € (zuzüglich des nicht abführungspflichtigen Teils der Sitzungsgelder in Höhe von 200 € pro Sitzung) an das Land Niedersachsen abzuführen. 

 




